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4.1  Masse der CO2 -Emissionen (M)

  Die Gesamtmasse der CO2-Emissionen entspricht 
wie folgt der Summe der CO2-Emissionen (in Gramm) 
aller an Bord eines Schiffes verbrauchten ölhaltigen 
Brennstoffe in einem bestimmten Kalenderjahr:

 M = FGj × CFj  (2)

 wobei:

 • j die Art des ölhaltigen Brennstoffs bezeichnet;

 •  FCj die Gesamtmasse (in Gramm) des im Kalender-
jahr verbrauchten ölhaltigen Brennstoffs der Art j, 
wie im DCS der IMO gemeldet, bezeichnet; und

 •  CFj den Umrechnungsfaktor der Masse des ölhalti-
gen Brennstoffs in CO2-Masse für die Art des öl-
haltigen Brennstoffs j in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien von 2018 über die Methoden zur Berech-
nung des erreichten Energieeffizienz-Kennwerts 
(Energy Efficiency Design Index (EEDI)) für Schiffs-
neubauten (Entschließung MEPC. 308(73)), ein-
schließlich möglicher späterer Änderungen, dar-
stellt. Sollte die Art des ölhaltigen Brennstoffs nicht 
von den Richtlinien abgedeckt sein, muss der nach-
weislich belegte Umrechnungsfaktor vom Lieferan-
ten des ölhaltigen Brennstoffs eingeholt werden.

4.2  Transportleistung (W)

  Wenn keine Daten über die tatsächliche Transport-
leistung zur Verfügung stehen, kann die angebots-
orientierte Transportleistung (Ws) als Proxy-Wert, der 
als Produkt der Schiffskapazität und der in einem be-
stimmten Kalenderjahr zurückgelegten Entfernung 
wie folgt definiert ist, verwendet werden:

 Ws = C × Dt  (3)

 wobei:

 • C die Schiffskapazität darstellt:

  –  Für Massengutschiffe, Tankschiffe, Contai-
nerschiffe, Gastankschiffe, LNG-Tankschiffe, 
Stückgutschiffe, Kühlfrachtschiffe und Tank-
Massengutschiffe muss die Tragfähigkeit 
(deadweight tonnage, DWT)1 als Angabe für 
die Kapazität verwendet werden;

  –  Bei für Kreuzfahrten eingesetzten Fahrgast-
schiffen, Ro-Ro-Frachtschiffen (Fahrzeug-
transportschiffen), Ro-Ro-Frachtschiffen 
und Ro-Ro-Fahrgastschiffen muss die Brut-
toraumzahl (gross tonnage, GT)2 als Angabe 
für die Kapazität verwendet werden; und

 •  Dt die insgesamt zurückgelegte Entfernung (in 
Seemeilen), wie gemäß DCS der IMO gemeldet, 
darstellt.

1 Die Tragfähigkeit (deadweight tonnage, DWT) ist der in Tonnen aus-
gedrückte Unterschied zwischen der Verdrängung eines Schiffes 
beim zum Sommerfreibord korrespondierenden Tiefgang in Wasser 
mit einer spezifischen Dichte von 1 025 kg/m3 und dem Eigenge-
wicht des Schiffes. Der zum Sommerfreibord korrespondierende 
Tiefgang muss mit dem im von der Verwaltung oder einer von ihr 
anerkannten Organisation genehmigten Stabilitätshandbuch be-
scheinigten maximalen Sommertiefgang angesetzt werden.

2 Die Bruttoraumzahl (gross tonnage, GT) muss nach dem internatio-
nalen Schiffsvermessungs-Übereinkommen von 1969 berechnet 
werden.

5  Betrieblicher Kohlenstoffintensitätsindikator (KII) 
einzelner Schiffe zu Versuchszwecken

  Es wird dazu aufgerufen, gegebenenfalls für die 
Schiffe zu Versuchszwecken folgende Metriken zu 
verwenden:

 .1  Energieeffizienz-Leistungs-Indikator (Energy Effi-
ciency Performance Indicator, EEPI)

EEPI =
M

C × Dl

 .2 cbDIST

cbDIST =
M

ALB × Dt

 .3 clDIST

clDIST =
M

Lanemeter × Dt

 .4  EEOI, wie in MEPC.1/Circ.684 über Guidelines for 
voluntary use of the ship energy efficiency opera-
tional indicator (EEOI) definiert.

 In den oben wiedergegebenen Formeln:

•  entsprechen die Masse an CO2 (M), die Kapazität des 
Schiffes (C) und die insgesamt zurückgelegte Entfer-
nung (Dt) den Messgrößen, die verwendet werden, 
um den erreichten KII von einzelnen Schiffen zu be-
rechnen, wie in den Abschnitten 4.1 und 4.2 festge-
legt;

•  steht Dl für die in beladenem Zustand zurückgelegte 
Entfernung (in Seemeilen), wenn sich das Schiff in 
beladenem Zustand befindet;

•  steht ALB für die Anzahl verfügbarer aufgestellter 
Betten eines für Kreuzfahrten eingesetzten Fahrgast-
schiffes; und 

•  bezeichnet Spurmeter (Lanemeter) die Länge (in Me-
tern) der Ladespuren eines Ro-Ro-Schiffes.
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Schutz der Meeresumwelt MEPC.353(78) „Richtlinien von 
2022 zu den Referenzlinien zur Anwendung auf betriebli-
che Kohlenstoffintensitätsindikatoren (Richtlinien zu den 
KII-Referenzlinien, G2)“, in deutscher Sprache amtlich 
bekannt gemacht.
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Dienststellenleiter

Entschließung MEPC.353(78) 
(angenommen am 10. Juni 2022) 

 
Richtlinien von 2022 zu den Referenzlinien  

zur  Anwendung auf betriebliche 
 Kohlenstoffintensitätsindikatoren  

(Richtlinien zu den KIIReferenzlinien, G2)

DER AUSSCHUSS FÜR DEN SCHUTZ DER MEERES-
UMWELT,

GESTÜTZT AUF Artikel 38 Buchstabe a des Übereinkom-
mens über die Internationale Seeschifffahrts-Organisati-
on betreffend die Aufgaben, die dem Ausschuss für den 
Schutz der Meeresumwelt (dem Ausschuss) durch inter-
nationale Übereinkommen zur Verhütung und Bekämp-
fung der Meeresverschmutzung durch Schiffe übertragen 
werden,

IM HINBLICK DARAUF, dass der Ausschuss auf seiner 
sechsundsiebzigsten Tagung mit Entschließung MEPC. 
328(76) die Revidierte Anlage VI von MARPOL von 2021, 
die am 1. November 2022 in Kraft tritt, angenommen hat,

INSBESONDERE IM HINBLICK DARAUF, dass die Revi-
dierte Anlage VI von MARPOL von 2021 (Anlage VI von 
MARPOL) Änderungen bezüglich der verpflichtenden ziel-
orientierten technischen und betrieblichen Maßnahmen 
zur Verringerung der Kohlenstoffintensität in der interna-
tionalen Schifffahrt beinhaltet,

FERNER IM HINBLICK DARAUF, dass in Regel 28 Ab-
satz 4 der Anlage VI von MARPOL gefordert wird, für alle 
Schiffstypen, auf die Regel 28 Anwendung findet, Refe-
renzlinien aufzustellen,

IM HINBLICK DARAUF, dass der Ausschuss auf seiner 
sechsundsiebzigsten Tagung mit MEPC.337(76) die Richt-
linien von 2021 zu den Referenzlinien zur Anwendung auf 
betriebliche Kohlenstoffintensitätsindikatoren (Richtlinien 
zu den KII-Referenzlinien, G2) angenommen hat,

NACH der auf seiner achtundsiebzigsten Tagung ER-
FOLGTEN PRÜFUNG des Entwurfs der Richtlinien von 
2022 zu den Referenzlinien zur Anwendung auf betriebli-
che Kohlenstoffintensitätsindikatoren (Richtlinien zu den 
KII-Referenzlinien, G2),

1  BESCHLIESST die Richtlinien von 2022 zu den Refe-
renzlinien zur Anwendung auf betriebliche Kohlen-
stoffintensitätsindikatoren (Richtlinien zu den KII-Re-
ferenzlinien, G2), deren Wortlaut in der Anlage dieser 
Entschließung wiedergegeben ist;

2  FORDERT die Verwaltungen AUF, die in der Anla-
ge wiedergegebenen Richtlinien bei der Ausarbeitung 
und Verabschiedung innerstaatlicher Rechtsvor-
schriften zur Inkraftsetzung und Umsetzung der Be-
stimmungen in Regel 28 Absatz 4 der Anlage VI von 
MARPOL zu berücksichtigen;

3  ERSUCHT die Vertragsparteien der Anlage VI von 
MARPOL und die anderen Mitgliedsregierungen, die 
in der Anlage wiedergegebenen Richtlinien Kapitä-
nen, Seeleuten, Schiffseignern, Schiffsbetreibern und 
allen anderen beteiligten Parteien zur Kenntnis zu 
bringen;

4  STIMMT ZU, diese Richtlinien unter Berücksichtigung 
der bei ihrer Umsetzung gewonnenen Erfahrungen 
sowie in Anbetracht der nach Regel 28 Absatz 11 der 
Anlage VI von MARPOL bis zum 1. Januar 2026 ab-
zuschließenden Überprüfung der betrieblichen Maß-
nahmen zur Verringerung der Kohlenstoffintensität 
der internationalen Schifffahrt einer regelmäßigen 
Überprüfung zu unterziehen,

5   HEBT die Richtlinien von 2021 zu den Referenzlinien 
zur Anwendung auf betriebliche Kohlenstoffintensi-
tätsindikatoren (Richtlinien zu den KII-Referenzlinien, 
G2) AUF.

Anlage 
 

Richtlinien von 2022 zu den Referenzlinien  
zur  Anwendung auf betriebliche 

 Kohlenstoffintensitätsindikatoren  
(KIIReferenzlinien, G2)

1 Einleitung

1.1  Diese Richtlinien enthalten die Methoden zur Berech-
nung von Referenzlinien zur Anwendung auf betrieb-
liche Kohlenstoffintensitätsindikatoren und der in 
Regel 28 der Anlage VI von MARPOL genannten 
schiffstypenspezifischen Kohlenstoffintensitäts-Re-
ferenzlinien.

1.2  Eine Referenzlinie wird für jeden Schiffstyp, auf den 
Regel 28 der Anlage VI von MARPOL Anwendung 
 findet, auf der Grundlage der in den von der Organi-
sation ausgearbeiteten Richtlinien von 2022 zu be-
trieblichen Kohlenstoffintensitätsindikatoren und Be-
rechnungsmethoden (G1) festgelegten spezifischen 
Indikatoren entwickelt, wobei sichergestellt wird, 
dass nur Daten von vergleichbaren Schiffen in die Be-
rechnung einer jeden Referenzlinie einfließen.

2 Begriffsbestimmungen

2.1  MARPOL bezeichnet das Internationale Übereinkom-
men von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe mit den Änderungen durch die 
dazugehörigen Protokolle von 1978 und 1997, in sei-
ner geltenden Fassung.

2.2  DCS der IMO bezeichnet das System zur Erfassung 
von Daten über den Verbrauch an ölhaltigem Brenn-
stoff von Schiffen, auf das in Regel 27 und den damit 
zusammenhängenden Bestimmungen der Anlage VI 
von MARPOL verwiesen wird.
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2.3  Für die Zwecke dieser Richtlinien gelten die Begriffs-
bestimmungen in Anlage VI von MARPOL in ihrer zu-
letzt geänderten Fassung.

2.4  Eine Referenzlinie für den betrieblichen Kohlenstoff-
intensitätsindikator (KII) ist definiert als eine Kurve, 
die als eine Kapazitätsfunktion für eine im Jahr 2019 
definierte Gruppe von Schiffen die durchschnittliche 
Kohlenstoffintensitätsleistung darstellt.

3 Methode zur Entwicklung der KIIReferenzlinien

3.1  Da für das Jahr 2008 nur sehr wenige Daten vorlie-
gen, wird die betriebliche Kohlenstoffintensitätsleis-
tung der Schiffstypen im Jahr 2019 als Referenzwert 
gewählt.

3.2  Für eine definierte Gruppe von Schiffen lautet die 
Gleichung für die Referenzlinie wie folgt:

 CIIref = aCapacity-c  (1)

  wobei CIIref den Referenzwert für das Jahr 2019 dar-
stellt, Capacity dem Wert entspricht, der für den spe-
zifischen Kohlenstoffintensitätsindikator (KII) für einen 
Schiffstyp, wie in Tabelle 1 dargestellt, definiert ist 
und a und c Parameter sind, die anhand der Anpas-
sung an die Regressionskurve geschätzt werden, 
wobei der KII und die Kapazität einzelner durch das 
DCS der IMO im Jahr 2019 erfasster Schiffe als Mus-
ter genommen werden.

4  Schiffstypenspezifische betriebliche Kohlen
stoffintensitätsReferenzlinien

  Die Parameter zur Bestimmung der schiffstypenspe-
zifischen Referenzlinien zur Anwendung in Gleichung 
(1) werden wie folgt festgelegt:

  Tabelle 1: Parameter zur Bestimmung der schiffs
typenspezifischen Referenzlinien von 2019

Schiffstyp Kapazität a c

Massen-
gutschiff

279.000 t 
und mehr 
Tragfähigkeit

279.000 4745 0,622

weniger als 
279.000 t 
Tragfähigkeit

Tragfähig-
keit (DWT) 4745 0,622

Gastank-
schiff

65.000 t und 
mehr Trag-
fähigkeit 

Tragfähig-
keit (DWT) 14405E7 2,071

weniger als 
65.000 t 
Tragfähigkeit

Tragfähig-
keit (DWT) 8104 0,639

Tankschiff Tragfähig-
keit (DWT) 5247 0,610

Containerschiff Tragfähig-
keit (DWT) 1984 0,489

Stückgut-
schiff

20.000 t und 
mehr Trag-
fähigkeit 

Tragfähig-
keit (DWT) 31948 0,792

weniger als 
20.000 t 
Tragfähigkeit

Tragfähig-
keit (DWT) 588 0,3885

Schiffstyp Kapazität a c

Kühlfrachtschiff Tragfähig-
keit (DWT) 4600 0,557

Tank-Massengutschiff Tragfähig-
keit (DWT) 5119 0,622

LNG- 
Tankschiff

100.000 t 
und mehr 
Tragfähigkeit 

Tragfähig-
keit (DWT) 9,827 0,000

65.000 t und 
mehr Trag-
fähigkeit, 
aber weniger 
als 100.000 t 
Tragfähigkeit

Tragfähig-
keit (DWT) 14479E10 2,673

weniger als 
65.000 t 
Tragfähigkeit

65.000 14779E10 2,673

Ro-Ro-
Fracht-
schiff 
(Fahrzeug-
transport-
schiff)

57.700 BRZ 
und mehr 57.700 3627 0,590

30.000 BRZ 
und mehr, 
aber weniger 
als 57.700 
BRZ

BRZ (GT) 3627 0,590

weniger als 
30.000 BRZ BRZ (GT) 330 0,329

Ro-Ro-Frachtschiff BRZ (GT) 1967 0,485

Ro-Ro-
Fahrgast-
schiff

Ro-Ro-Fahr-
gastschiff BRZ (GT) 2023 0,460

Nach Kapitel 
X von SOLAS 
entworfenes 
Hochge-
schwindig-
keitsfahrzeug

BRZ (GT) 4196 0,460

Für Kreuzfahrten ein-
gesetztes Fahrgastschiff BRZ (GT) 930 0,383

***
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